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EEuurrooppaawwaahhll   0077..   JJuunnii   22000099  
 

Informationen betreffend die Beantragung einer Wahlkarte 
 

Unter welchen Voraussetzungen können Sie am 7. Juni 2009 an der Europawahl teilnehmen? 
 
Zur Teilnahme an der Europawahl 2009 sind Sie berechtigt, wenn Sie 
 

 österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich 
sind und spätestens am Wahltag (also am 7. Juni 2009) 16 Jahre alt werden, 

 

 Auslandsösterreicherin oder Auslandsösterreicher sind, spätestens am Wahltag 16 Jahre alt werden 
und in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind oder wenn Sie 

 

 EU-Bürgerin oder EU-Bürger mit einem Hauptwohnsitz in Österreich sind und bei der Haupt-
wohnsitz-Gemeinde in die Europa-Wählerevidenz eingetragen sind; als Unionsbürger(in) müssen 
Sie ebenfalls spätestens am Wahltag 16 Jahre alt sein. Wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz in Österreich 
haben, werden Sie automatisch in die Europa-Wählerevidenz Ihrer Heimatgemeinde (und damit in 
das für die Europawahl erstellte Wählerverzeichnis) eingetragen. 

 
Wie können Sie wählen, wenn Sie sich voraussichtlich am Wahltag nicht in der Gemeinde,  

in deren Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, aufhalten? 
 
Sollten Sie sich am Wahltag an einem anderen Ort als in Ihrer Heimatgemeinde aufhalten (etwa durch Aus-
landsaufenthalt oder eine sonstige Ortsabwesenheit) oder aus gesundheitlichen Gründen kein Wahllokal 
aufsuchen können, so können Sie nur mit einer Wahlkarte wählen. Mit der Wahlkarte können Sie ein Wahl-
lokal aufsuchen, vor einer besonderen Wahlbehörde wählen oder – ohne Wahlbehörde – im Weg der Brief-
wahl Ihre Stimme abgeben. Sollten Sie Auslandsösterreicher(in) sein, so benötigen Sie jedenfalls eine 
Wahlkarte (es sei denn, Sie halten sich am Wahltag zufällig in der Gemeinde Ihrer Eintragung in die  
Europa- Wählerevidenz auf). 
 

Wo können Sie die Ausstellung Ihrer Wahlkarte beantragen? 
 
Sie müssen bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind, mündlich oder  
schriftlich (z. B. per Anforderungskarte, per Telefax oder, falls bei der Gemeinde vorhanden, per E-Mail 
oder über die Internetmaske der Gemeinde) die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen; dies ist beginnend 
mit dem Tag der Ausschreibung der Wahl (19. März 2009) möglich.  
 
Als Auslandsösterreicher(in) können Sie die Wahlkarte auch im Weg einer österreichischen Vertretungs-
behörde (Botschaft, Generalkonsulat, Konsulat) anfordern. 
Das Bundesministerium für Inneres wird einen Folder zu Fragen des Wählens mit Wahlkarte an alle Haus-
halte versenden. Dieser Folder beinhaltet zwei Anforderungskarten für die Ausstellung von Wahlkarten. Sie 
haben somit auch die Möglichkeit, mittels einer solchen Anforderungskarte eine Wahlkarte zu beantragen. 
In diesem Fall wird diese Karte ausgefüllt, abgetrennt und an Ihre Hauptwohnsitz-Gemeinde oder  
– in Wien – an Ihr Magistratisches Bezirksamt gesendet. Ihre Wahlkarte erhalten Sie dann per Post. 
Bitte beachten Sie, dass Sie die Wahlkarte keinesfalls im Bundesministerium für Inneres beantragen können! 
 
 



 

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt werden? 
 
Schriftlich können Sie einen Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte entweder bis zum 4. Tag vor der Wahl 
(Mittwoch, 3. Juni 2009) oder, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 
bevollmächtigte Person möglich ist, bis zum 2. Tag vor der Wahl (Freitag, 5. Juni 2009) stellen. Mündlich 
kann eine Wahlkarte bis zum 2. Tag vor der Wahl (Freitag, 5. Juni 2009) beantragt werden. 
 

Welche Dokumente werden bei der Antragstellung benötigt? 
 
Sollten Sie Ihre Wahlkarte bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie geführt werden,  
persönlich beantragen, so benötigen Sie dazu ein Identitätsdokument, idealerweise einen amtlichen Licht-
bildausweis (z. B. Pass, Führerschein). Der Meldezettel ist kein Identitätsnachweis! Wenn Sie Ihre Wahl-
karte schriftlich beantragen, müssen Sie Ihre Identität auf andere Weise glaubhaft machen (z. B. durch  
Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung eines Lichtbildausweises oder einer anderen  
Urkunde). Bei einer elektronischen Einbringung können Sie den Antrag, sofern dies vorgesehen ist, auch 
digital signieren. 
 

Ab welchem Zeitpunkt wird die Wahlkarte versendet? 
 
Die Wahlkarte wird nach Herstellung der amtlichen Stimmzettel, knapp drei Wochen vor dem Wahltag, 
erhältlich sein. Sie können diese bei der Gemeinde persönlich abholen oder bei der Antragstellung um die 
Zusendung der Wahlkarte (unter Angabe der Zustelladresse – auch im Ausland) ersuchen. 
 

Was haben Sie ganz allgemein zu beachten? 
 
Bitte beantragen Sie Ihre Wahlkarte rechtzeitig bei der Gemeinde, in deren Europa- Wählerevidenz Sie  
geführt werden!  
 
Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit dieser Ihre Stimme abgeben, unabhängig 
davon, wo und auf welche Weise Sie wählen möchten! 
 
Sollten Sie keine Wahlkarte besitzen, können Sie ausschließlich bei der Gemeinde, in deren Europa-
Wählerevidenz Sie eingetragen sind, am 7. Juni 2009 Ihre Stimme abgeben. 
 

FFeeuueerrbbrraanndd  
 

Da es in Wolfsbach bereits mehrere Verdachtsfälle auf Feuerbrand gegeben hat, möchten wir Sie wieder 
einmal auf diese Quarantänekrankheit hinweisen. Falls Sie Bäume haben, die die unten angeführten Symp-
tome aufweisen, ersuchen wir Sie dies umgehend im Gemeindeamt zu melden, welches die  
weiteren Schritte, wie Beiziehung eines Feuerbrandsachverständigen, verfügt.  
 

Wir ersuchen Sie weiters, falls Sie den Verdacht auf Feuerbrand haben, auf keinen Fall Äste oder  
Triebe abzubrechen und diese in das Gemeindeamt zu bringen, denn auch dadurch kann die Krankheit ver-
breitet werden. 
 

Ursprung 
 

Feuerbrand ist eine hoch infektiöse, schwer zu bekämpfende Krankheit verschiedener Obst- und Zierge-
hölze. Als Ursprungsland des Feuerbrandes gelten die USA. In Europa trat Feuerbrand erstmals 1957 in 
Südengland auf und wurde bisher in nahezu allen europäischen Ländern nachgewiesen. In Österreich wurde 
das erste Feuerbrandauftreten 1993 in Vorarlberg festgestellt. Als besonders gefährdete Arten (Wirts-
pflanzen) gelten Apfel, Birne, Quitten, Mispeln, Weißdorn und Eberesche. 
 

Symptome 
 

Die Infektion erfolgt vorwiegend während der Blüte, bei feuchtschwülem Wetter und wird hauptsächlich 
durch Insekten, Bienen, Zugvögel bzw. Wind verursacht.  
Charakteristisch für das Krankheitsbild sind vertrocknete Blütenbüschel sowie abgestorbene einjährige  
Triebe, die sich braun bis schwarz verfärben und am Baum hakenförmig hängen bleiben. In infizierten  
Trieben ist ferner ein Austritt von braunem Bakterienschleim sichtbar. Ähnliche Symptome weisen  
Blütenmonillia und Mehltau auf.  



 

WWaallddbbrraannddvveerroorrddnnuunngg  
 

Waldbrandgefahr – Verordnung 
Bezirkshauptmannschaft Amstetten 
 

P r ä a m b e l  
 

Auf Grund der warmen und trockenen Witterung in den letzten Wochen ist in den Waldbeständen des Ver-
waltungsbezirkes Amstetten bereits eine sehr starke Austrocknung eingetreten. Eine starke Austrocknung ist 
ebenfalls an der Streuauflage des Waldbodens festzustellen.  
 
Im Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen liegt daher eine besondere Waldbrandgefahr vor und ergeht 
die Einladung an alle Gemeindeämter und alle Polizeiinspektionen des Verwaltungsbezirkes sowie an die 
Bezirksbauernkammern und die Lokalpresse, nachstehende Verordnung in geeigneter Form zu verlautbaren. 
 

V E R O R D N U N G  
 

Gemäß § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440/1975, i.d.g.F., 
wird für den Verwaltungsbezirk Amstetten verordnet: 
 

§ 1 
 

In den Waldgebieten des politischen Bezirkes Amstetten, sowie in deren Gefährdungsbereichen ist 
jegliches Feuerentzünden und das Rauchen  v e r b o t e n. 
 
HINWEIS: 
 

a) Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das 
Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den  
benachbarten Wald begünstigen. 

b) Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu  
machen. 

c) Ausgenommen von diesem Verbot ist das Verbrennen von Rinde und Ästen zum Zwecke der  
Borkenkäferbekämpfung durch den Waldeigentümer als bekämpfungstechnische Maßnahme im  
Sinne der Forstschutzverordnung. 

 
Rechtzeitig vor Durchführung solcher Maßnahmen hat der Waldeigentümer oder Verfügungsberechtigte den 
Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft Amstetten, Tel. Nr. 07472/9025 – 21624 oder 21625 zu ver-
ständigen. Ebenfalls vorher zu verständigen ist das zuständige Gemeindeamt und die Feuerwehr. 
 

§ 2 
 

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs. 1 lit.a Zif. 17 Forstgesetz 1975 mit einer Geld-
strafe bis zu € 7.267,28 oder mit Arrest bis zu 4 Wochen bestraft.  
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt mit der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft  
Amstetten in Kraft. 
 

MMaaiibbaauummaauuffsstteell lleenn  22000099  
 

 

  

Am Freitag, 01. Mai 2009,  

um 12.00 Uhr, 

am Marktplatz der Gemeinde Wolfsbach. 
 

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Beilage. 
 
 



 

BBaauummbbllüütteennwwaannddeerrttaagg  22000099  ––  HHeerrzz  MMoossttvviieerrtteell   
 

 
 
 
 

Verein Herz des Mostviertels  
3352 St. Peter/Au, Hofgasse 4 

Tel. 07477/42352 
e-mail: info@herzmostviertel.at 
web: www.herzmostviertel.at 

 

Baumblütenwandertag 2009 
der Kleinregion „Herz des Mostviertels“ 

in Ertl am 03. Mai 2009 ab 09.00 Uhr 
Start und Ziel beim Mehrzweckhaus in Ertl (oberhalb der Kirche) 

 

Der traditionelle  
Baumblütenwandertag der Region „Herz des Mostviertels“  
findet dieses Jahr in der Gemeinde Ertl statt. 
Die Wanderroute führt wieder durch ein besonders schönes Fleckchen unserer Kleinregion.  
Die Wanderer werden eingeladen, auf einem 9 km langen Rundwanderweg die Landschaft zu erkunden. 
Der familienfreundliche, leicht zu wandernde und absolut kinderwagentaugliche Weg ist gesäumt von Obst-
baumzeilen und an 4 Labstellen kann man ausruhen und genießen, denn hier werden die Gäste mit bäuerlichen 
Spezialitäten  und Schmankerln verwöhnt. Musikeinlagen sorgen an allen Labstellen für Stimmung. 
Auch auf die Kinder wurde nicht vergessen, auf sie warten verschiedene Attraktionen und Aktivitäten, wie z. B. 
Streichelzoo, Fußball-Flipper, … 
Ein Ratespiel, bei dem die Preise (1. Preis – ein Familienwochenende bei Mostheurigen „Voralpenblick“, Ertl) 
um 16.00 Uhr unter den anwesenden Wanderern im Start/Zielbereich verlost werden, wird ebenfalls angeboten. 
Wandern im „Herzen des Mostviertels“ - Natur pur und gute Luft genießen - eine Wohltat für Körper und Geist. 
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! 
Auskunft: Gemeindeamt Ertl 07477/7201  
oder       Josef Forster 0676/33 707 43 

 

Franz Sturm, eh. 
Bürgermeister 

 

KKuurrssee  VVHHSS  HHeerrzz  ddeess  MMoossttvviieerrtteellss  
 

Anmeldung unter (07477) 42352, kurse@herzmostviertel.at oder www.herzmostviertel.at  
 

Geburtsvorbereitung - Vertrauen ins Leben und seinen Lauf 
5 Abende, jeweils Mittwoch, 19.00-21.00 Uhr, Beginn: 06. Mai 2009 
Eltern-Kind-Zentrum, St. Peter/Au 
 

Muttertagsbuffet - von Kindern (ca. 8 bis 12 Jahren) zubereitet  
Samstag, 09. Mai 2009, 9.00-ca. 13.00 Uhr 
Polytechnische Schule St. Peter/Au, Schulküche 
 

Reiki 
11. - 13. Mai 2009, jeweils 19.30 Uhr 
Volksschule St. Peter/Au, Musikraum 
 

Deiner Hüften Rund - Orientalischer Tanz für Frauen jeden Alters  
Freitag 15. Mai 2009, 18.30-ca. 21.00 Uhr 
Volksschule St. Peter/Au, Musikraum 
 

Bildungsberatung Niederösterreich  
Donnerstag, 18. Juni 2009, 10.00-18.00 Uhr, Gemeinde St. Peter/Au 
Anmeldung für Einzelgespräch, tel. bei Hr. Ing. Hehenberger 0676/3737558 oder 
g.hehenberger@bildungsberatung-noe.at 



 

SSoollaarrvvoorrttrraagg  iinn  WWoollffssbbaacchh  
 

 
Wir laden Sie herzlich ein zum  

Solarvortrag 
in Wolfsbach 
Di, 05. Mai 09 
19 Uhr – Gasthof Zatl 
 

Wollen Sie die Sonne als Energielieferant nutzen?  
Möchten Sie umweltfreundlich Warmwasser erzeugen?  

Wollen Sie vom kostengünstigen Gemeinschaftseinkauf profitieren?  
 

 

Dann informieren Sie sich über Technik, Wirtschaftlichkeit, Förderung und Finanzierung von Solaranlagen 
für Heizung und Warmwasser! Herr Hermann Gruber zeigt Ihnen erfolgreiche Beispiele aus anderen  
Gemeinden, wie die Kosten für fix fertig montierte Solaranlagen deutlich gesenkt werden können.  
 
Mit Solarenergie sind Sie unabhängig von Öl und Gas, sparen Energiekosten und – Sie leisten einen  
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Welt! 
 
Bringen Sie Ihre Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen und Verwandten mit!                          Eintritt frei!  

 
         Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Fragen zu beantworten!  
                  Hermann Gruber und das Team von Xolar 

 
 

 

KKiinnddeerr  FFlloohhmmaarrkktt   iinn  WWeeiiddeerrssddoorrff   ((SSeeii tteennsstteetttteenn))   
 

KINDER VERKAUFEN IHRE SPIELSACHEN, BEKLEIDUNG … 
 

Wo:   in der Weidenstraße 

Wann:  am 16. Mai 2009    PS.: Der Reinerlös dieser Veranstaltung 

Zeit:   von 9 Uhr bis 13 Uhr   dient einem guten Zweck 
 

(Einfahrt Billa beschildert) 
 

Ausweichtermin bei Schlechtwetter am 30.05.2009 
 

BBeezzaahhllttee  AAnnzzeeiiggeenn  
 

IIHHRREE  GGEESSUUNNDDHHEEIITT,,  IIHHRR  WWOOHHLLBBEEFFIINNDDEENN,,  IIHHRREE  SSCCHHÖÖNNHHEEIITT  ……  
 

GGUUTTSSCCHHEEIINNEE    für  den Muttertag am 10. Mai 2009 
 und Vatertag im Juni 
 

 Massage, Kosmetik, Fußpflege 
 Permanent Make-up 
 dauerhafte Haarentfernung 
 Blutegeltherapie 
 Physiotherapie 

IIHHRR  FFAACCHHIINNSSTTIITTUUTT  
SSCCHHRREEIINNEERR  CCHHRRIISSTTIINNEE,,  33335533  SSEEIITTEENNSSTTEETTTTEENN  TTEELL..::  0077447777//4433221100  

Alles aus einer Hand,  
alles aus OÖ! 



 

 

  Tierecke 
 

KLEINTIER-STAMMTISCH 
 

Mittwoch, 06. Mai 2009, 19.00 Uhr 
 

im Gasthaus Schoißengeyr (Stüberl), St. Peter in der Au 
 

Thema:  

„Moderne und artgerechte Hundeausbildung“. (Teil 2). 
 

Ein geprüfter ÖKV-Trainer spricht aus der Sicht eines Hundetrainers und Polizisten über „Hundeprobleme“. 
 

Auf zahlreichen Besuch freuen sich 
 

Monika Karlinger und 
Kontrollinspektor Oliver Zechmeister, 

Obmann des ORV Amstetten. 

 
***** 
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DDiiee  MMaarrkkttggeemmeeiinnddee  WWoollffssbbaacchh  
llääddtt  aallllee  GGeemmeeiinnddeebbüürrggeerr  

ggaannzz  hheerrzzlliicchh  

zzuumm  

44..  WWoollffssbbaacchheerr    

MMaaiibbaauummsseettzzeenn  
aamm  11..  MMaaii  22000099,,    

1122..0000  UUhhrr,,  

aamm  MMaarrkkttppllaattzz  

eeiinn..  
  

FFüürr  ddiiee  mmuussiikkaalliisscchhee  UUnntteerrhhaallttuunngg  ssoorrggtt  ddiiee  
TTrraacchhtteennmmuussiikkkkaappeellllee  WWoollffssbbaacchh..  

  
DDaass  AAuuffsstteelllleenn  ddeess  MMaaiibbaauummeess  lliieeggtt  iinn  ddeenn  HHäännddeenn    

ddeerr  LLaannddjjuuggeenndd,,  ddeerr  SSeekkttiioonn  FFuußßbbaallll  uunndd    
ddeess  KKlleetttteerrvveerreeiinnss..  

  
IImm  AAnnsscchhlluussss  ffiinnddeett  ddaass  ttrraaddiittiioonneellllee  

MMaaiibbaauummkklleetttteerrnn  ssttaatttt..  
  

FFüürr  ddaass  lleeiibblliicchhee  WWoohhll  wwiirrdd  bbeesstteennss  ggeessoorrgt. 


